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Bekanntmachung 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB) und der Bayer. Bauordnung (BayBO); 
 

Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre für den 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur Steuerung der 
Bebauung in „Pförring – Ortskern“  

 
Der Marktgemeinderat Pförring hat in seiner Sitzung am 24.06.2021 folgende Satzung über 
die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur 
Steuerung der Bebauung in „Pförring – Ortskern“ mit folgendem Satzungstext beschlossen: 
 

Satzung 
über die Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes zur Steuerung der Bebauung in „Pförring – Ortskern“ 
 
Der Markt Pförring erlässt aufgrund von §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) i. V. m. Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl S. 796), BayRS 
2020-1-1-I folgende Satzung: 

 
§ 1 

Die am 20.08.2019 mit ortsüblicher Bekanntmachung rechtskräftig erlassene Satzung über eine 
Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur Steuerung der Bebauung in 
Pförring – Ortskern wird gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um ein Jahr verlängert. Die Jahresfrist 
beginnt mit Ablauf der bisherigen Veränderungssperre. 
 

§ 2 
Die Satzung über die Anordnung der Verlängerung der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft (§16 Abs. 2 BauGB). 
Sie tritt außer Kraft – wenn und soweit der Bebauungsplan „Pförring – Ortskern“ in Kraft getreten ist – 
spätestens nach Ablauf von einem Jahr. 

 
Markt Pförring den 12.07.2021 
 
 
Gez. 
Dieter Müller 
1. Bürgermeister 
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Begründung 
zur Verlängerung der Veränderungssperre für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

zur Steuerung der Bebauung in Pförring - Ortskern 
 
Für das Bauleitplanverfahren für den einfachen Bebauungsplan „Pförring Ortskern“ wurde in der Zeit 
vom 10.11.2020 bis 14.12.2020 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 
 
Eine Abwägung der eingegangenen Stellungnahme durch den Marktgemeinderat erfolgt bis dato noch 
nicht. Die Zielsetzungen des Bebauungsplans, nämlich die gesteuert Nachverdichtung im historischen 
Ortskern, erfordern einen stark erhöhten Prüfungs- und Abwägungsaufwand. 
 
Es ist davon auszugehen, dass zum Ablauf der Veränderungssperre am 19.08.2021 eine rechtskräftige 
Bekanntmachung des Bebauungsplans nicht möglich ist. Aus diesem Grund ist eine Verlängerung der 
Veränderungssperre veranlasst. Auf die Satzung über eine Veränderungssperre für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes zur Steuerung der Bebauung in Pförring – Ortskern vom 
20.08.2019 mit Anlage 1 (Geltungsbereich) wird verwiesen. 

 
Markt Pförring den 12.07.2021 
 
 
Gez. 
Dieter Müller 
1. Bürgermeister 

 
 
Pförring, den 13.07.2021 
 
 
 
Dieter Müller 
1.Bürgermeister 
 
 
Aushang vom 13.07.2021 bis 30.08.2021   _______________ 
         Unterschrift 
 
 
 
Verteiler: 

Aushang Rathaus 
- Andreas Schmidt (per Email): mit der Bitte um Veröffentlichung im Infoblatt und auf Homepage 
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